
HEUTE 18:15 GR. SENAT
MITTWOCH, 18.6, GR. E-TECHNIK- HORSAAL

Vorliegende Anträge zur Fakultätsreform
GÜLTIGE SATZUNG

§ 13 Fakultätsangehörige
Angehörige einer Fakultät sind ihre 
Hochschullehrer, ferner die dort tä 
tigen weiteren Mitglieder des Lehr“ 
körpers, die Wissenschaftlichen Mit 
arbeiten sowie die bei ihr einge
schriebenen Studenten.

§ m  Weitere und engere Fakultät
(1) Die Fakultäten gliedern sich in 

die weitere und die engere Fa
kultät. Die der Fakultät als  ̂
Organ der Hochschule obliegen
den Rechte und Pflichten wer
den von der engeren Fakultät 
wahrgenommen

(2) Repräsentant und leiter der 
Fakultät ist der Dekan.

(3) Die weitere Fakultät besteht aus 
allen an ihr tätigen Hochschul
lehrern.

STUDENTENSCHAFT (69/5) ORDINARIENGRUPPE
Vorbemerkung:
Solange sich die THD in Fakultäten 
gliedert, verzichtet die Studenten
schaft auf die Einrichtung einer Voll 
Versammlung aller Fakultätsmitglieder 
als oberstes Organ der Fakultät; die 
se Einrichtung ist für die FachbereT 
che vorzusehen.

Mitglieder der Fakultät sind:
(1) Die bei ihr eingeschriebenen Stu 

denten
(2) Die nichtwissenschaftlichen Mit

arbeiter der Lehrstühle, Institu 
te oder der sonstigen Einrichtun 
gen der Fakultät

(3) Die an ihr tätigen Hochschulleh
rer

(4) Die an ihr tätigen wissenschaft
lichen Mitarbeiter

Fakultätsrat 1 2 3 4 5 6 7
(1) Die der Fakultät als Organ der 

Hochschule obliegenden Rechte u. 
Pflichten werden vom Fakultäts
rat wahrgenommen.

(Dekan s. § 16 !) 

(s . Vorbemerkung !)

( I3ARTIR, PAHL, PILOTY, UEIGLER )

(69/10)

Mitglieder der Fakultät sind:
(1) Die an ihr tätigen Hochschulleh

rer
Die an ihr tätigen wissenschaft
lichen Mitarbeiter 
Die bei ihr eingeschriebenen Stu 
denten
Die nichtwissenschaftlichen Mit
arbeiter der Lehrstühle,Institu
te oder sonstigen Einrichtungen 
der Fakultät.

(2 )
(3)
(4)

FakultätsVersammlung
(1) Die der Fakultät als Organ der

Hochschule obliegenden Rechte und 
Pflichten werden von der Fakul
täts Versammlung wahrgenommen.

(Dekan s. § 16 !)

/

§ 90 (neu):
Wissenschaftliche Anstalten sind: Die Gruppeninstitu
te; die Lehrstuhlinstitute; die Sonderinstitute; die 
Lehrstühle.
§ 92 (neu):
Mitglieder des Instituts sind: Die Studenten, die die 
Einrichtungen des Instituts benutzen bzw. Veranstal
tungen des Instituts besuchen; die am Institut tätigen 
Hochschullehrer; die am Institut tätigen Wissenschaft 
liehen Mitarbeiter; die am Institut tätigen nichtwis
senschaftlichen Mitarbeiter. Bei einer Zugehörigkeit 
zu mehreren Instituten übt der Betreffende das aktive 
Wahlrecht in allen Instituten aus, das aktive Wahl
recht hat er nur in einem insiiLui..
§ 93 (neu):
Im Institut arbeiten alle Mitglieder im Rahmen der 
Satzung zusammen. Es muß gewährleistet sein, daß min
destens je ein Zehntel aller Angehörigen zweier der 
im § 92 Abs. 1 Ziff. 1, 2 und 3 genannten Gruppen Lehr 
und Forschungsvorhaben durchführen kann. Die Lehrvor
haben sind gern. § 30 Abs. 2 Ziff. 4 beim Fakultätsrat 
oder der Kommission gern. § 30 Abs. 3 zu beantragen.
§ 94 (neu) :
Die Institutsvollversammlung ist die Versammlung aller 
in § 92 genannten Mitglieder des Institutes. Sie be-

schließt über alle Angelegenheiten des Institutes, so 
weit diese nicht anderen Instituts- oder Hochschulor
ganen übertragen sind.
Der Institutsrat wird von der Institutsvollversammlung 
gewählt. Er soll in der Regel mindestens 4, höchstens 
16 Mitglieder umfassen und in der Regel paritätisch 
besetzt sein, wobei jede Gruppe gern. § 92 mindestens 
mit einem Mitglied vertreten sein soll.
Der Institutsrat führt im Auftrag der Institutsvollver 
Sammlung die laufenden Geschäfte des Instituts. Er 
stellt insbesondere den Entwurf eines Haushaltsplanes 
auf, der der Institutsvollversammlung zur Beschlußfa£ 
sung vorzulegen ist. Der Institutsrat wählt gern. §40,2 
HHG einen geschäftsführenden Direktor. Die Amtszeit be 
trägt ein Jahr.
Jedes Institut gibt «?7ch eine Satzung im Rahmen der Be 
Stimmungen der Hochschulsatzung. Die Satzung wird vom 
geschäftsführenden Direktor nach Zustimmung der Insti 
tutsvollversammlung erlassen. Die Satzung regelt im 
Einzelnen die Arbeitsweise des Instituts.
Die Satzung muß insbesondere Bestimmungen treffen über 
Die Aufstellung von Richtlinien über die Annahme und 
Verwendung von Mitteln, die dem Institut außerhalb des 
ordentlichen Haushaltes von Seiten Dritter zur Verfü
gung gestellt werden.
Die personelle Arbeitsplanung des Institutes 
Die Entscheidung über die Annahme von Gutachteraufträ 
gen durch Mitglieder des Institutes.

(4) Mitglieder der engeren Fakultät
sind:

1. die Lehrstuhlinhaber und die 
Abteilungsvorsteher

2. mit beratender Stimme die 
Emeriti und die Honorarprof.

3. die Vertreter der Wissen
schaftlichen Räte und Prof, 
sowie der als Hochschulleh
rer beamteten außerplanmäßi
gen Professoren

4. die Vertreter der übrigen 
Nichtordinarien der Fakul
tät ;

der Fakultät gehören weiter an
5. ein Vertreter der Nichthabi- 

litierten
6. zwei Vertreter der Fach - 

schaft.
(5) § 10 Abs. 2-4 gilt entsprechend

(Öffentlichkeit etc.)

(2) Der Fakultätsrat besteht aus min 
destens 16, höchstens 32 Mitglie^ 
dem.

(3) Die in § 13 Abs. 1-4 genannten 
Gruppen entsenden Vertreter in 
den Fakultätsrat im Verhältnis 
1:1:1:1; die einzelnen Gruppen 
können weniger Vertreter entsen
den.

(4) Die an der Fakultät tätigen Hoch 
Schullehrer bilden die Hochschul^ 
lehrerversammlung der Fakultät. 
Diese Versammlung delegiert ihre 
Vertreter gern. Abs. 3.

(5) Entsprechendes gilt für die Mit
glieder zu § 13 Abs. 2 und Abs.4

(6) Die Vertreter der Studentenschaft 
im Fakultätsrat werden nach Maß
gabe der Satzung der Studenten
schaft delegiert.

(7) § 10 Abs. 2 u.3 gilt entsprechend 
(Öffentlichkeit);
§ 10 Abs. 4 (Negativkatalog für 
die Vertreter der Studentenschaft) 
wird ersatzlos gestrichen.

(2) Die Fakultätsversammlung besteht 
aus mindestens 12, höchstens 36 
Mitgliedern.

(3) Die in § 13 genannten Gruppen 
entsenden Vertreter in die Faku_l 
tätsversammlung im Verhältnis
6 : 3 : 2 :1.

(4) Die an der Fakultät tätigen Hoch 
Schullehrer bilden die Hochschul_ 
lehrerversammlung der Fakultät. 
Diese Versammlung delegiert ih
re Vertreter in die Fakultäts
versammlung gern. Abs. 3 für die 
Dauer von zwei Jahren.

(5) Entsprechendes gilt für die Mit 
glieder zu § 13 Abs. 2 und 4. ~

(6) Die Vertreter der Studenten
schaft in der Fakultätsversamm= 
lung werden nach Maßgabe der 
Satzung der Studentenschaft de 
legiert.

(7) § 10 Abs. 2-4 gilt entsprechend
(ß) Jeder in die Fakultätsversamm

lung Delegierte kann sich durch 
einen Angehörigen seiner Grup
pe vertreten lassen.

(9) Die Fakultätsversammlung ist bj? 
schlußfähig, wenn mindestens ~ 
2/3 ihrer Mitglieder anwesend 
sind.

DARMSTÄDTER MANIFEST...
Oarmstnrlt . i!on 11.G.GQ

Betr.: Erklärung der Hochschul]ehrorver-
sammlunq zu den vorliegenden 
Satzungsänderungsan irrigen.

Zu den eingebrachten Satzungsändnrungsanträ- 
gen hinsichtlich der Fakultäts- und Insti
tutsstruktur geben die Hochschullehrer auf
grund eines Beschlusses der Hochschullehrer- 
Versammlung vom 11.6.69 folgende Erklärung 
ab:

(ii:t em Beschluß des ehemaligen Gr.Senats 
vom 15.2.68 zur Einsetzung dos sog. Go- 
desbcrq-Ausschusses haben die Hochschul
lehrer ihre Bereitschaft zu einer Reform 
der Hochschulstruktur nach dem Prinzip 
der qualitativen Repräsentanz erklärt.
In diesem Sinno wurden Beratungen über 
eine Vorabrevision dor Satzung geführt.
Bei der Diskussion über die Zusammen
setzung des Gr.Senats wurde von den Ver
tretern der Studentenschaft erklärt, daß 
jede Regelung, die dort nicht eine pari
tätische Beteiligung von Hochschullehrern, 
wiss. Mitarbeitern und Studenten vorsehe, 
für die Studentenschaft unannehmbar sei 
und eino wei tere 01 i t- und Zusammenarbeit 
ausschliefto. Ein Teil der Hochschullehrer 
hat einer solchen Zusammensetzung unter

Bedenken zuge 
e, daß damit 
Raum für eine 

von Konflikten 
eine zukünftige 
it geschaffen

Hintanstellunq sachlicher 
stimmt, da er u.a. glaubt 
ein institutionalisierter 
demokratische Austragung 
und die Voraussetzung für 
konstruktive Zusammenarbe 
werde.

3. Es liegen nunmehr weitere Satzungsände
rungsanträge bezüglich der Organisation 
der Fakultäten und Institute vor. In die
sem Zusammenhang stellen die Hochschul
lehrer fest, daß eine Übertragung der Be
tei ligunasprinzipien, nach denen der Gr. 
Senat zusammengesetzt wurde, auf alle an
deren Entscheidungsqremien der Hochschule 
für die Hochschullehrer aus sachlichen 
Gründen unannehmbar ist. Eine solche Lö-

(Fortsetzung nächste Soito)
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ASSISTENTENSCHAFT
(69/11)

Angehörige einer Fakultät sind ih 
re Hochschullehrer, die dort tätT 
gen weiteren Mitglieder des Lehr
körpers , die wissenschaftlichen 
Mitarbeiter, die bei ihr einge - 
schriebenen Studenten und die 
nichtWissenschaftliehen Mitarbei
ter, die den Instituten, Lehrstüh 
len oder sonstigen Einrichtungen 
zugeordnet sind.

(1) Die Fakultäten gliedern sich 
grundsätzlich in die weitere 
und engere Fakultät. Die Fa- 
kultätssatzung kann eine Un
tergliederung in Sektionen 
vorsehen.

(2) Repräsentant und Leiter einer 
Fakultät ist der Dekan.

(3) Der weiteren Fakultät gehören 
an:
1. Alle an der Fakultät haupt

amtlichen Hochschullehreru. 
die Vertreter der nicht - 
hauptamtlichen Hochschulleh 
rer in der engeren Fakultät 
soweit die Fakultätssatzung 
nichts anderes vorsieht

2. Eine gleiche Anzahl von Ver 
tretern der im Bereich der 
Fakultät tätigen wissen - 
schaftlichen Mitarbeiter

3. Eine gleiche Anzahl von Ver 
tretern der Studenten der 
Fakultät

4. Vertreter der zur Fakultät 
und deren Einrichtungen ge
hörigen nichtwissenschaft lî  
chen Mitarbeiter, wobei die 
se entsprecnend dem Beteill 
gungsverhältnis nach §12,2 
(Großer Senat) Vertreter 
entsenden können

5. Mit beratender Stimme die 
entpflichteten oder in den 
Ruhestand versetzten Hoch
schullehrer der Fakultät.

Die Fakultätssatzung kann eine an
dere Zusammensetzung vorsehen, so
weit die Beteiligungsverhältnisse 
nicht verändert werden.
(4) Der engeren Fakultät gehören 

an, soweit die Fakultätssat - 
zung nichts anderes vorsieht:
1. Die an der Fakultät täti

gen beamteten Professoren
2. Mit beratender Stimme die 

emeritierten oder in den 
Ruhestand versetzten Prof, 
sowie die Honorar-Prof.

3. Die Vertreter der an der 
Fakultät hauptamtlich tätî  
gen Privat-Dozenten

4. Mindestens drei Vertreter 
der im Bereich der Fakul
tät tätigen wissenschaftli^ 
chen Mitarbeiter

5. Mindestens drei Vertreter 
der Studenten der Fakultät

6. Mindestens zwei Vertreter 
der nichtwissenschaftli
chen Mitarbeiter der Faku^ 
tät

7. Die an der Fakultät nicht 
hauptamtlich tätigen Hoch
schullehrer haben das Recht 
Vertreter mit Sitz und 
Stimme in die engere Fakul^ 
tät zu entsenden.

(5) Die weitere Fakultät ist zu-
ständig für:
1. Wahl und Abwahl des Dekans
2. Verabschiedung und Änderung 

der Fakultätssatzung und 
Festlegung der Richtlinien 
für die Satzungen der zur 
Fakultät gehörenden wissen 
schaftlichen Einrichtungen 
(Sektionen, Institute, Lehr 
Stühle usw.) und ihre Geneh 
migung

3. Beratung und Beschlußfas - 
sung über Angelegenheiten 
der Fakultät, soweit dies 
von der engeren Fakultät 
oder mindestens einem Drit
tel der Mitglieder der wei-

b. w.
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(Fortsstzuno "DarmstBdter Manifest")
•ung »ürda bedeuten, deß unmittelbar For- 
echung und Lehre beeinfluaaenda Entachei- 
dungen gegen den Willen a l l e r  Hoch
schullehrer getroffen werden können, d.h. 
gegen den Willen der Gruppe, die nech Ge
setz, Funktion und Vorbildung für For
schung und Lehre primSr verantwortlich 
iet.

. Oie Hochschullehrer anerkennen die Not
wendigkeit von Lösungen, dia die Mitbe
stimmung aller Hochschulangehörigen 
sichern. Sie können aber keinem Ertschei- 
dungaprinzip zustimmen, des sine Majori- 
sierung der Hochschullehrer auf der 
FekultSts- und Institutsebene ermöglicht.

...EIN LEIDENSCHAFTS 
LOSES PAPIER

Sie rasselt wieder monoton,die Gebetsmühle 
der "Qualitativen Repräsentanz"(Formel der 
Westdeutschen Rektorenkonferenz(WRK) zur 
Mitbestimmung in Hochschulorganen: 
die beteiligten und betroffenen Gruppen sol
len bei der Willensbildung nicht gleiche Vor
aussetzungen erhalten,um jeweils unter Legi
timationszwang ihrer BeschluQvorlagen ge
stellt zu werden.(Parität) Vielmehr verlangt 
die WRK,daß die Beteiligung abhängig gemacht 
wird von der Dauer der Zugehörigkeit zur 
Hochschule und der Anzahl und dem Grad an
A u s z e i c h n u n g e n (Diplom,Promotion,Habilitation
Ordinariat). Danach sollen die Ordinarien

S 15 Vertreter der Nichtordinarien 
in der engeren Fakultät

Die bestehende Hochschulsatzung re
gelt die Vertretung der Nichtordi
narien in der Fakultät (die Ordina
rien sind alle vertreten, vgl. S 14 
Abs. 4) durch einen Zahlenschlüssel 
pro x Nichtordinarien einer Fakul
tät y Sitze in der engeren Fakultät 
Dieser Schlüssel wird aus Platzgrün 
den nicht aufgeführt.

überall unmittelbar, die übrigen Gruppen 
nach ihrer "Qualifikation" gestaffelt, Jedocl 
nur mittelbar vertreten sein. )
Das Manifest der Darmstädter Professoren - 
nach ihren eigenen Worten ein "leidenschafts
loses Papier" - vermag doch nur eine alte 
Bauernregel zu bestätigen: Schlechte Argumen
te werden auch durch noch so häufige Wieder
holung nicht besser!
Die Phrase von der "Qualitetiven Repräsentan: 
ist hohl und schallt den Studenten als dumpfi 
Beschwörungsformel einer absurden Politik 
entgegen. Wenn es noch eines 8sweises bedurft 
hätte: Dies "Darmstädter Manifest" zeigt, daC 
die"Reformvorschläge" von Hochschullehrer
seite nur ein Ziel haben: Mit— und Selbstbe
stimmung zu verhindern! Dies geht deutlich 
aus dem "Reformantrag" der Ordinariengruppe 
hervor, in dem nicht nur durch ein entspre
chendes Beteiligungsverhältnis (6:3:2:1) in 
der Fakultätsversammlung, sondern auch durch 
Aufgaben (u.a. Erstellung von Richtlinien 
für und Genehmigung der Institutssatzungen 
selbst) jede Demokratisierung des Wissen
schaftlichen Arbeitp^nazesses von vorn herein 
und systematisch verhindert wird.
In seltener Einfalt (oder Unverschämtheit) 
spricht das Hochschullehrermanifest in Ab
satz 4 von der Sicherung der Mitbestimmung 
aller Hochschulangehörigen und fordert aus
schließlich für die Hochschullehrer die Ga
rantie, nicht überstimmt werden zu können.
Die bisher majorisierten Gruppen sollen von 
den Ordinarien weiterhin abhängig sein. Das 
iet nicht einmal Verbalakrobatik an der Mit 
bestimmung, das ist schlicht Zynismus!
Die innere Verlogenheit des Manifestes ist

Eine besondere Vertreterregelung fürl 
die Nichtordinarien erübrigt sich,da1 
gern. S 14 Abs. 4 die Vertreter der Hochschullehrer im Fakultätsrat von 
der Hochschullehrerversammlung der 
Fakultät delegiert werden, der natür 
lieh auch die Nichtordinarien ange
hören .

evident: Sollte das «mangs geforderte Ent
scheidungsprinzip "Qualitative Repräsentanz" 
plötzlich die Möglichkeit der Majoriaierung 
der Hochschullehrer ergeben, so werden sie 
sogar diese WRK-Doktrin fallen lassen. 
Wohlweislich hüten sie sich Kriterien für 
die Qualifikation anzugeben - als sie in der 
letzten Sitzung des Gr.Senats von den Assi
stenten aufgefordert wurden, Kriterien zu 
nennen, mußten sie unter dew Gelächter der 
Anwesenden die voraussagbare Schlappe hinneh-J 
men.
Die Funktion des Geschwafels von der "Quali
tativen Repräsentanz' ist offensichtlich: Es 
soll ablenken von der eigentlichen Absicht, 
die Ordinarienherrschaft aufrechtzuerhalten. 
Der Verschleierungsversuch ist mißlungen, 
die Parität wird erkämpft! Wenn die Assisten
ten ihre eigene Forderung nach einer Demokra
tisierung der Hochschule ernst weinen, müssen 
sie dem Antrag der Studentenschaft zustimmen! 
Andernfalls haben die Professoren die Rich
tung im Gr.Senat bis auf weiteres festgelegt: 
Reformiert werden soll, doch ändern darf sich 
nichts.

„Nun sagen Sie mal, da ist doch ein Trick bei —  oder?"

(Fortsetzung von S.1)
teren Fakultät schriftlich 
unter Angabe der zu behänd« 
delnden Angelegenheit gefor 
dert wird.

4. Entgegennahme des Berichtes 
des Dekans, welcher minde
stens einmal während des S<s 
mesters während der Vorle- 
singszeit zu erstatten ist

§ 28 Abs. 2,3 u.4 (Aufgaben des 
Großen Senats), sowie S 29 Abs. 1 
und 3 (Einberufung des Großen Se
nats) gelten entsprechend.
(6) Die der Fakultät als Organ der 

Hochschule übertragenen Rech
te und Pflichten werden von 
der engeren Fakultät wahrgenom 
men, soweit Abs. 5 und die Fa
kultätssatzung nichts anderes 
vorsehen.

(7) S 10 Abs. 3,4 u. 6 gelten ent
sprechend (Öffentlichkeit etc)

(8) Sofern Sektionen gebildet wer
den, sind diese nach Maßgabe 
der FakultätsSatzung für alle 
Angelegenheiten zuständig, die 
zum Bereich der in den Sektio
nen vertretenen Fächer gehören 
(§ 29 Abs. 2 (Appellationsrecht 
der Fakultäten an den Großen 
Senat) gilt entsprechend)

(9) Fachgebiete aus mehreren Fakul 
täten können nach Vereinbarung 
der beteiligten Fakultäten zu 
interfakultativen Sektionen zu 
sammengeschlossen werden.

Der Vertreterschlüssel für die 
NichtOrdinarien wird von den As
sistenten in ihrem Vorschlag über 
nommen.

5 16 Wahl und Amtszeit des Dekans
(1) Der Dekan wird im Laufe des Sem 

mersemesters vor der Wahl der 
Mitglieder des Direktoriums v. 
der engeren Fakultät aus dem 
Kreis der ordentlichen Profes
soren (Ordinarien) für die Dau 
er von zwei Amtsjahren gewählt

(1) Der Fakultätsrat wählt aus dem 
Kreis der hauptamtlich tätigen 
Hochschullehrer der Fakultät ei
nen geschäftsführenden Vorsit
zenden (Dekan). Die Amtszeit be
trägt ein Jahr.

(2) Der Dekan hat im Fakultätsrat 
kein Stimmrecht.

(3) Wird der Dekan aus dem Kreis der 
in den Fakultätsrat delegierten 
Hochschullehrern gewählt, so fin 
det in dieser Gruppe eine Nach
wahl für den Fakultätsrat gern.

(1) Die FakultätsverSammlung wählt 
aus dem Kreis der hauptamtlich 
tätigen Hochschullehrer der Fa
kultät den Dekan. Seine Amts
zeit beträgt zwei Jahre.

(2) Der Dekan hat in der Fakultäts
versammlung kein Stimmrecht.

(3) Wird der Dekan aus dem Kreis 
der in die Fakultätsversamm
lung delegierten Hochschulleh
rer gewählt, so findet in die
ser Gruppe eine Nachwahl gern.
S 14 Abs. 4 statt.

(1) Der Dekan wird im Laufe des 
Sommersemesters vor der Wahl 
der Mitglieder des Direktor^ 
ums aus dem Kreis der beamt£ 
ten Professoren der Fakultät 
für die Dauer von zwei Amts
jahren gewählt.

S 14 Abs. 4 statt.
(4) Wahl- und Abvahlverfahren des De kans regelt die Fakultätssatzung

Aufgaben der Fakultäten, die augenblicklich von der engeren Fakultät (bzw. 
im stud. Antrag dem Fakultätsrat) wahrgenommen werden und Stellung der Hoch
schullehrer und Assistenten
Vorbemerkung:
Im Gegensatz zur Assistentenschaft und zu der Gruppe von Professoren beantragen die studentischen Mitglieder im Großen Senat, den bestehenden Aufga
benkatalog der Fakultäten auszuweiten und gleichzeitig die völlige Unabhän
gigkeit der Ordinarien von den Forderungen der anderen Hochschulangehörigen 
aufzuheben. Unser Antrag soll helfen, das bestehende Lehrstuhl- oder Ordina
rienprinzip abzuschafffen (Lehrstuhl oder Institut als weisungsunabhängige 
unterste Verwaltungsinstanz mit dem unkontrollierten und unkontrollierbaren 
Ordinarius an der Spitze einer Hierarchie von anderen Institutsangehörigen), 
um die Bildung von Fachbereichen (problemorientierte Zusammenlegung von Lehr 
Stühlen und Instituten) vorzubereiten, soweit dies die bestehende Rechtsla
ge überhaupt zuläßt:
Augenblicklich sind die Personal- und Sachmittel nicht den Fakultäten, son
dern den einzelnen Lehrstuhlinhabern oder Institutsdirektoren zugeteilt, was 
außer in der abänderbaren Hochschulsatzung vorsorglich in den Berufungsver
einbarungen der Ordinarien mit dem Land Hessen festgelegt ist: Die Ordina
rien verfügen nach eigenem Ermessen über Angestellte, Studenten und Assisten
ten, sie allein bestimmen wer was und für wen forschen darf. Im übrigen re
gelt der bestehende Aufgabenkatalog der Fakultäten alles , was dieStud.u .Assist. betrifft (z.B. Studien-, Prüfungs und Proraotionsordnungen), ausgenommen sind 
jedoch . die Angelegenheiten der Lehrstuhlinhaber und Institutsdirektoren 
selbst. Dies ist um so bemerkenswerter, als die Aufgaben der Fakultäten von

(4) Wahl und Abwahl des Dekans regelt die Fakultätssatzung.
(5) Der Dekan ist Vorsitzender der 

Fakultätsversammlung; er berei
tet die Beschlüsse vor und 
führt sie aus.

Allgemeiner Studentenausschuß 
der Techn. Hochschule Darmstadt
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den sog, engeren Fakultäten wahrgenommen werden, also aufgrund der dort vor— 
handenen Beteiligungsverhältnisse von den Ordinarien, Beteiligungsverhältnisse, die die Assistenten in ihrem Antrag nicht ändern. Gegenwärtig verfah
ren die Ordinarien in der engeren Fakultät bei der "Koordination von For- 
schung und Lehre" untereinander großzügig nach dem Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtsnahme, über den Kopf der betroffenen Angestellten, Studenten und 
Assistenten hinweg; der Assistentenantrag ändert auch hieran nichts, er ver
lagert das Problem nur in die Fakultäten selbst, deren Kompetenzen aber nach 
dem Vorschlag der Assistenten vorerst weiterhin an den Mauern der Lehrstühle und Institute enden.
Die Professoren versuchen diesen Zustand zu retten, wie ihr Manifest vom 
11. Juni des Jahres zeigt, das mit 80:6:4 Stimmen verabschiedet wurde. Indem 
sie auf ihrem Alleinvertretungsanspruch in Forschung und Lehre beharren, ze
mentieren sie ihre hochschulinterne Unabhängigkeit, die die Abhängigkeit alr ler anderen Hochschulangehörigen bedeutet.
Mit der Erweiterung der Kompetenzen der Fakultäten und einer demokratischen 
Zusammensetzung ihres Entscheidungsorgans (Fakultätsrat) schafft die Stu
dentenschaft dieses Privileg der Ordinarien ab, um endlich die Bestimmung 
der Wissenschaftsfreiheit zur Aufgabe aller am Arbeitsprozeß der Hochschule 
Beteiligten zu machen. Dies setzt auch eine entsprechende Neuorganisation 
der Institute voraus; auch hierzu hat die Studentenschaft einen Vorschlag 
gemacht. Wir sind uns darüber bewußt, daß wir nicht zuletzt aufgrund der be- 
reits angedeuteten BerufungsZusagen an die Ordinarien die bestehenden Abhän
gigkeit sverhältnisse und Zwänge an den Lehrstühlen und Instituten mit einer 
Satzungsänderung allein nur begrenzt aufheben können. Wir meinen aber im Ge
gensatz zum Antrag der Assistenten, daß dieser Schritt unbedingt getan werden 
muß; die Zustimmung der ebenfalls betroffenen Assistenten würde ihm erheblich mehr Nachdruck verleihen.

G Ü LT IG E  SATZUNG ANTRAG DER STU DEN TEN SCH AFT

8 30 Aufgaben der Fakultäten
(1) Die Fakultät tragt die Verantwor-
i tung für Forschung und Lehre sowie

die Vollständigkeit des Unterrichtes 
in den innerhalb der Fakultät vertr^ 
tenen Fachgebieten. Sie ist zustän
dig für die Verwaltung der Fakultät:^ 
angelegenheiten, soweit sie nicht 
selbst zu einer Entscheidung befugt 
ist, macht sie den zuständigen Gre
mien entsprechende Vorschläge.

(2) Die Fakultät hat das Promotions- und 
Habilitationsrecht;

(3) Sie gibt für jede in ihr«'Zuständig
keit geführte Diplomfachrichtung Em
pfehlungen für ein sinnvoll aufge
bautes Studium heraus (Studienordnun 
gen).

CI) wird übernommen
(2) Die Fakultät ist insbesondere zu

ständig für:
1. Die Verwaltung der zu ihrer Ver

fügung stehenden wissenschaftli
chen Einrichtungen

2. Die Aufstellung eines Haushalts
voranschlages und die Beantra
gung der Mittel

3. Die Forderung des wissenschaftli^ 
chen Nachwuchses

4. Die Koordinierung des Betriebes 
von Forschung, Lehre und Studium

5. Die Durchführung einer regelmä
ßigen Studienberatung

6. Die akademischen Prüfungen
7. Die Beschlußfassung über Promo

tionen und Habilitationen
8. Die Beantragung zur Vergabe von 

Lehraufträgen
(3) Die Kompetenzen nach Abs. 2 Ziff.2, 

•*,6,7 können ganz oder teilweise 
auch interdisziplinären Ausschüs
sen und Kommissionen unter Beteili
gung verschiedener Fakultäten über
tragen werden.

(**) Die Fakultät gibt sich eine Satzung

Die Ordinariengruppe (Martin, Pahl, Piloty und Weigler) Obertragt der von ihnen 
beantragten Fakultätsversammlung (s.o.) neben den in der gültigen Satzung be
stehenden noch folgende Rechte:
(1) Die Fakultatsversammlung erarbeitet und verabschiedet die Fakultätssatzung. 

Sie legt weiterhin die Richtlinien für die Satzungen der zur Fakultät gehö
renden Institute (Lehrstühle) fest und genehmigt diese.

(2) Satzungsangelegenheiten werden grundsätzlich in zwei Lesungen behandelt.
(3) Zur Verabschiedung und Änderung von Satzungen ist eine Mehrheit von 2/3 der

Anwesenden, mindestens aber der Hälfte der Stimmberechtigten erforderlich. 
Für alle übrigen Beschlüsse genügt die einfache Mehrheit der Anwesenden. 
Dies gilt auch für die Wahl des Dekans.

G Ü LT IG E  SATZUNG

8 H6 Stellung der Hochschullehrer
(1) Die Hochschulleh»mr versehen ihr Amt 

eigenverantwortlich in personeller 
und sachlicher Unabhängigkeit, unbe
schadet der Verbindlichkeit der Hoch 
schulsatzung und der von satzungs
mäßig zuständigen Organen im Rahmen 
ihrer Zuständigkeit gefaßten Beschlüs se.

8 N8 Aufgaben der Lehrstuhlinhaber
Die Lehrstuhlinhaber vertreten die Fach
gebiete ihres Lehrstuhls in Forschung u.
Lehre.

8 58 Aufgaben'der Abteilungsvorsteher 
(entspricht 8 18)
8 80 Aufg. d, Wiss. Mitarbeiter
(2) Die Wis8. Mitarbeiter haben die Auf 

gäbe, die Hochschullehrer bei ihrer 
Tätigkeit in Forschung und Lehre so 
wie in deren sonstigen Amts- und 
Dienstgeschäften zu unterstützen. Ih 
re konkreten Aufgaben werden durch 
den Hochschullehrer bestimmt, dem die 
wissenschaftlichen Mitarbeiter zu
geordnet sind.

8 82 Einstellung v, Wiss. Mitarbeitern
Die Wiss. Mitarbeiter werden auf Vor
schlag des Hochschullehrers für den sie 
tätig werden sollen,eingestellt.

ANTRAG DER ST U DEN TEN SCH AFT

Die Hochschullehrer versehen ihr Amt im 
Rahmen der von den zuständigen Organen 
gefaßten Beschlüsse.

Die Lehrstuhlinhaber vertreten die 
Fachgebiete in Forschung und Lehre im 
Rahmen der Bestimmungen der Hochschul- 
und/oder Fakultäts- und/oder Instituts«» 
Satzungen.

wird entsprechend S U8 geändert

wird ersatzlos gestrichen

Die wiss. Mitarbeiter werden auf Vor
schlag eines Mitglieds der Fakultät,.;/ 
und/oder durch Ausschreibung vom Fakul
tätsrat eingestellt; das genaue Verfahr 
ren regelt die Fakultätssatzung.


